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PLANUNTERLAGE: Stadtgrundkarte und Angaben aus dem Kataster BEGRENZUNGSLINIEN
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                      ist gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB Bestandteil
dieses Bebauungsplanes
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Wenn die Straßenbegrenzungslinie mit der Baulinie 
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gemäß Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786)
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Gebäudefronten mit Lärmschutz gemäß 
Nr. 5.1 der textlichen Festsetzungen: 
Baugrenzen mit Beurteilungspegeln 
>= 63 dB(A) tags und / oder mit 
Beurteilungspegeln >= 55 dB(A) nachts

Gebäudefronten mit Lärmschutz gemäß
Nr. 5.1.1 der textlichen Festsetzungen: 
Fassadenlinien mit Beurteilungspegeln 
>= 68 dB(A) tags

Gebäudefronten mit Lärmschutz gemäß
Nr. 5.1.2 der textlichen Festsetzungen: 
Fassadenlinien mit Beurteilungspegeln 
>= 73 dB(A) tags und / oder >= 65 dB(A) 
nachts
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Höhenbezugssystem: DHHN 2016 NHN-Höhen (HST 170)
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Die    ABROS  EINS  GmbH  &  Co.  KG    stimmt   den 
Festsetzungen  des  Bebauungsplanes  Nr.  01/017 - 
Kennedydamm 55 - zu. 

Vorhabenträger: 
ABROS EINS GmbH & Co. KG 
Kennedydamm 55 
40476 Düsseldorf 
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Oberbürgermeister
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Für die Richtigkeit der Planunterlage und der
zeichnerischen Darstellung:

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt
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Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt
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Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag

Die aufgrund des Beschlusses des Ratsausschusses 
für   Planung   und   Stadtentwicklung   der   Stadt 
vom                              nach Paragraf 3 Absatz 1 
BauGB  durchzuführende  Öffentlichkeitsbeteiligung 
erfolgte   durch    Planaushang    in   der   Zeit 
vom                              bis einschließlich                                    

Der Rat der Stadt hat am                              die Einleitung 
des  vorhabenbezogenen  Bebauungsplanverfahrens 
gemäß  Paragraf 12  Abs. 2 BauGB  beschlossen  und 
dem  Entwurf   und   seiner    Begründung   für   die 
Veröffentlichung  im  Internet  und  für  die öffentliche 
Auslegung   gemäß    Paragraf  3   Absatz  2   BauGB 
zugestimmt. 

Der   Plan   wurde   mit   der   Begründung   gemäß  
Paragraf 3   Absatz 2   BauGB   nach   ortsüblicher 
Bekanntmachung im Internet und im Düsseldorfer 
Amtsblatt Nummer                    vom                              
in der Zeit vom                              bis einschließlich
                              im  Internet  veröffentlicht  und  hat  
zeitgleich  öffentlich  ausgelegen.

Der  Plan  wurde  mit  der  Begründung  und  der 
zusätzlichen  Zeichung  zur  vertikalen  Gliederung
des Vorhabens nach Art der baulichen Nutzung nach 
ortsüblicher Bekanntmachung im Internet und im
Düsseldorfer Amtsblatt                    vom                              
in der Zeit vom                              bis einschließlich
                              im Internet nochmals veröffentlicht 
und hat gleichzeitig nochmals öffentlich ausgelegen.

Der Rat der Stadt hat diesen Plan einschließlich der 
Änderungen  und  Ergänzungen  in  seiner  Sitzung 
am                              gemäß Paragraf 10 Absatz 1 BauGB 
als Satzung beschlossen. 

Der Beschluss des Rates vom                              und 
die   Veröffentlichung   im   Internet   sowie   die 
öffentliche Auslegung dieses Bebauungsplanes mit 
der Begründung sind laut Bekanntmachungsanordnung 
vom                              im Internet und im Düsseldorfer 
Amtsblatt Nummer                    vom                              
gemäß Paragraf 10 Absatz 3 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden. 
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